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der Abgeordneten Reitsamer 

und Genossen 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 

betreffend die völkerrechtswidrigen Sanktionsmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegen 

Kuba 

Im März dieses Jahres stimmte eine überwältigende Mehrheit in der UNO für eine Resolution 

der Vollversammlung. welche eine Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika 

gegen Kuba verhängten Wirtschafts-. Handels- und Finanzblockade forderte. 

Es ist unter seriösen Völkerrechtlern weitgehend unbestritten. daß die US-Blockade

Maßnahmen gegen Kuba välkerrechtswidrig sind. 

In der genannten Resolution (siehe Beilage) werden insbesondere alle Staaten aufgefordert. 

"in Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen und dem 

Völkerrecht, in denen unter anderem die Freiheit des Handels und der Schiffahrt verankert ist. 

keine Gesetze und Maßnahmen zu verkünden und anzuwenden. wie sie in der Präambel der 

vorliegenden Resolution Erwähnung finden." 

Leider hat es bisher auch unter dem demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton keine 

wesentlichen Verbesserungen in den Beziehungen zwischen den USA und Kuba in Bezug auf 

die A ufuebung der Blockademaßnahmen gegeben. Der amerikanische Präsident steht dabei 

unter massivem Druck reaktionärer und weit rechts stehender Exilkubaner. die ungeachtet der 

verheerenden Folgen für das kubanische Volk an einer extremistischen Politik festhalten. 

Es gibt allerdings in jüngerer Zeit auch Anzeichen dafür. daß die Administration Clinton zu 

einer flexibleren Haltung bereit wäre. 

Allerdings gibt es demgegenüber starke Kräfte im Kongreß der Vereinigten Staaten. die 

weitere Verschärfungen der völkerrechts widrigen Blockade planen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten unterstützen nicht das kommunistische SY$tem in Kuba. 

sind aber der Meinung. daß das kubanische Volk aus freien Stücken seinen zukünftigen Weg 

bestimmen soll und daß die Maßnahmen der größten Macht der Erde gegen diesen kleinen 

Staat nicht nur unendliches menschliches Leid erzeugen, sondern jede vernünftige Lösung in 

Richtung Demokratie auf Kuba behindern bzw. verunmöglichen. 
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Es ist bezeichnend. daß außer Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika niemand 

gegen die obgenannte UNO-Resolution gestimmt hat. Die internationale Staatengemeinschaft 

. lehnt die Vorgangsweise der USA. die einer großen Demokratie unwürdig ist. mit großer 

Mehrheit ab. 

Österreich hat korrekterweise in der UNO für die obgenannte Resolution gestimmt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten daher nachstehende 

Anfrage: 

I. Wie beurteilen Si~. die in der genannten Resolution dargelegten 

Blockademaßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba? 

2. Welche Maßnahmen hat Österreich bereits gesetzt. um den Aufforderungen. die in 

der Resolution an alle Staaten gerichtet werden, gerecht zu werden? 

3. Wie beurteilen Sie das im Kongreß der Vereinigten Staaten von Amerika vorbereitete 

Gesetz. welches unter der Bezeichnung "Cu ban Liberty and Democratic Solidarity 

Act of 1995" (Bill S 381 oder auch Helms Bill bzw. Burton Bill HR 927) bekannt 

ist'! 

4. Sind Sie der Meinung. daß diese Gesetzesvorlage nicht nur gegen internationales 

Recht verstößt. sondern auch die Interessen dritter Staaten, darunter auch Österreich, 

betreffen kann? 
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'kIMdaut da UW-;;;~: itJa. die ~it eütQ& 'e~ 
dett rPm t:ioeV~ Sf44U,e ~ 'KJ4 ~ 1Q~-, 

~~ud~ 
Die Vollversammlung, 
in dem EntschIuß. die strikte Einhaltung der in der Charta der 'Vereinten Nationen verankerten Ziele ur 

Prinzipien zu fördern, 
unter der Bclaä:ftigung des neben anderen Prinzipien bestehenden Grundsatzes der souveränen Gleichstellur. 

der Staaten, der Nichtimervention und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten sowie der Fre 
heil des intenuttionalen Handels und der Schi1fahrt, die iiberdies in zahl.reichen internationalen Rechtsir 
strumenteu festgeschrieben sind, 

in Erinnerang an die Erldaru.ngen, die von den Staatschefs auf dem Drinen und Vierten Iberoamerikaniscbe 
Gipfeltreffen im Juli 1993 in Salvador dc Bahia (Brasilien) bzw. Im Juni 1994 in Cartagena de IDdia 
(Kolumbien) abgegeben wurden und sich auf die Notwenaigkeitbezogen, die einseitige Amve:ndung WU1 
schafts· 1IDd handelspolitischer Maßnahmen gegen einen ande:fen Staat zu beseitigen, die die freie Entwicl.: 
lung des intemationa1en Handels beeiJ:uztchtigen, 

unter Kemxtnisoahme des Beschlusses Nr. 356 des xx. Rares des Lateinamerikanischen WJ.rtschaftssysteDl5 
der am 3. Jtmi 1994 aufMinisterebene in Modco Stadl tagte tiAd in seiner Entschlic:ßang Ztl einer Aufbebun; 
der Wirtscbafts-. Handd.s- und Finan2:blockade gegen K.nba aufrief. in Sorge wegen der fortgesetzten Ver 
kündigung tlIld Anwendung von Gesetzen and Regelungen durch Mitgliedstaaten, deren extraterritorial, 
Wirkung der Souverä.nitM anderer Staaten sowie die legitimen Interessen 'ion Umemehmen und Einze1perso 
nen ihrer Hoheitsgebiete sowie die Freiheit von Handel und Schiffahrt beein.träcl1t:ien. 

in Erinnerang an ihre Resolutionen 47/19 vom 24. Noyember 1992 tIlld 48/16 vom 3. November 1993, 
in Sor:ge, weil nach der Verabschiedung ihrer Besolmionen 47/19 und 48/16 weiterhin Delle Maßoabmen diesel 

Art verkündet und anRewendet werdm. die darcruf ausgerichtet sind, die WI!1SChafts-, Handels- und rmanz· 
blockade gegen Kuba zu verschärfen und zu ~item. in Sorge auch v;egen ihm' negativm Folgen für m( 
kuban.isc:he Bevölkerung und die in anderen Und«:rn lebenden kubanischen Staatsbürger. 

1, nimmt den Bericht des Generalsekretärs über die Einhaltung der Resolution 48/16 zur Kennrnis; 
2, bekräftigt ihre Aufforderung an alle Staaten, in ExfillIuug ihrer Verpflichtungen aus der Charta der Verein

ten Nationen tIIld dem Völkerrech~ in denen unter anderen die Freiheit des Handels und der Scbiffabrt ver
ankert ist, keine Gesetze und MaßDahmen 211 verlalnden und anzuwenden, wie sie in der Präambel der vor
liegenden ResollltioD Erwähnung finden; 

3. fomert diejenigen Staaten, in denen diese Art von ~ und Maßnahmen weiterhin bestehen und ange· 
-wendet werden, aUf, so kurzfristig wie möglich und in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die nOl
wendigen Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Zur Aufhebung ihrer Folgen zu ergreif~ 

4, bittet den GeneraJ.sekretär, in Absprache mit den Organen -und Organ iS3tionen des Systems der Veremte%l 
, Nationen einen Bericht über die Einhaltung der yoruegenden Resolution unter Berücksichtigung der Ziele 
und Prinzipien der Charta und des Völkerrechts zu erstellen und diesen der Gcnaalversammlung in ihrer 
fii..nfrigsten Sitzungsperiode vorzulegen; 

5. beschließt cüeses Thc:ma in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfzigsten Sit2Ungsperiode aufzunehmen", 

AbstimmlU!:gsergebn~ aUfgeschlüsselt nac:h Liindel"l2: 

Mit "JA" haben gmtmmt: Af~ AlgcnOl, AIIdom. ADgQIa, Ar:I1isua mxI Baroud.1., ÄtltiO'piOl, AII:stnlicu, &ham:zs, BmgJ,dc:sb 

Barb3.cIos, ~ Belgien, Sdile, Bc'Iin. 801Mal. ~ BrasiliOl, ~ Fase. 8ut\Indi. Chile:. 0Iim, Cosa Rica, ~ ~ 
F'tnnLtnd, Fr.mIm:id1. Cihan:I, ~ ~ G\Iy.m:I., lh.iti, H'ondun:s, I!ldiCll, Iodooc:rim, .lnk. lr.t.Q. J~ca, .1c:m=. Jon:IarUCIl, K.lm
bodsdIa. K.una-an, ~ Kzp Vcroc:. &:nia. KolumbiOl, ~ Vollc=publik Kcirca.. Kuh;\, uos. Li~~ üc:duCf!C!ei~ Lu.xcm
~ M~ar. UW"';' M.W-ysia. MAli. ~t=lAniOl, McQQ). MOCiKO, Mocgolci, MY3ZltT);t1'. N=bi.J. ~c:u.V'dpnd. Nic:ngua, Niger. 
~~ ~orwegm. ~ p~ Parwn:t. I';t~-Nc:ngaizr.t. P:lngu;lY. Peru. Philippinal, R~ Rus:sisebe R5&n!.ion, 5.tnu Lucia.. 
~ V"1O:D1c, ~ $c!r.A:edcn, Scyt:hcllal, S~Ol, Sn L.a.nIu, SMafi-ib., Sudan. Suri!wn. Syrien. T.d...-bikislo. Tans.1.!Ua, Tl=~ To!,'O. 
Trinidad. Tunc:iren. Ug;mda, l..JbaiDc:. Uru~Y. V=~ ..,..~ Zain:, bmbia, ~\"e. Zypern. 

Mit "NEIN" Iuiliea gestimmt: !sracl. Vereingte Sb.w:o voo A.merika. 

EnthJrung~: All=i~ ArgI::ntinien, Armmicn. 8bu!an. 6tunrri. BuJguicn. Cote dlvolre. ~lik ~d, El S-7Jva.dor. tri· 
t:'C\, Estl.md, F"JdsdU, Gabun. Georgic:n, Großbritannien. ~ Irland. !.!.Lmd, ILUim. 1~ ~ Kirgisica.. Republik Koru. 
K~ l..cu.Land, Litmc:n. ~CIl. ~::di ... en. M:dt:>, M:zroIcJco, M~ Mik:roncsica.. Rcpc.b~ Mol<lau, Nepal. :-r~ 
Polcu,' Por1UpI. RI.IIl'I;itIim. San Marine. Sing;lPUI'. Slo-mcn, Slowakische Rcpubl~ SWolSib.nd. Tsdl«hisdJe ltepublik. Tw-kci., Ungarn. 
V<lnu;l1U. 

Abwesend! ÄgypCca.. ~ Ar.W~ E.mir;ue, ~ awein, Boosrticn-HCzcg'Jwim. Dschibuli. Dommic::l, Oominika· 
aischc RcpubliIr:. Gumbia. Gtamda. Quine::l.B~a., Ju~ Kaat. !'oatOrCIl, Koago, Lc:soIha, Libau. MauritN.-s, Mosambique. Om=. 
SalQI'OQCen. S&o Tame cmd ~ S.u.cü-Ar.I.bictl, Seocg:U. Sictt:1l-. Sormlia. St. Kitts unQ:-;~ T:sch.1d. T~ ~ 
ZbUnIafiil<::miscb. ~ 
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